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Auf Seite 6 muss Erwägungsgrund Nr. 15 wie folgt lauten: 

 

"(15)  Biologische Meeresschätze rund um die EU-Gebiete in äußerster Randlage gemäß 

Artikel 349 Absatz 1 AEUV sollten besonders geschützt werden, da sie unter Berücksich-

tigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Situation dieser Gebiete zur 

Erhaltung der lokalen Wirtschaft beitragen. Bestimmte Fangtätigkeiten in diesen Gewässern 

sollten daher auf Fischereifahrzeuge beschränkt sein, die in den Häfen dieser Gebiete 

registriert sind." 
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Auf Seite 21 muss die Begriffsbestimmung Nr. 23 wie folgt lauten: 

 

"(23) Fischereitätigkeit" ist das Aufspüren von Fisch, das Ausbringen, Aufstellen, Schleppen und 

Einholen von Fanggerät, das Anbordnehmen von Fängen, das Umladen, das Anbord-

behalten, das Verarbeiten an Bord, der Transfer, das Umsetzen in Käfige, das Mästen und 

das Anlanden von Fisch bzw. Fischereierzeugnissen;" 
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